Ortsumfahrung Burghausen (OUB) und der 
Bundes-Verkehrswegeplan (BVWP) 2030
Hier versuchen wir (ein breites Bündnis verschiedener Verbände mit dem BUND Naturschutz in Bayern e.V.), einige Fakten und Forderungen für einen Bürgerdialog aufzuschribien und auf dem neuesten Stand zu halten. Damit werden andere Texte, die sich zu diesem Thema auf dieser Webseite befinden, u.U. hinfällig. Für kritische Bemerkungen danken wir im Voraus (z.B. an ernst-josef.spindler(at)web.de). 

Hier einige der im Folgenden angesprochenen Punkte:
1. Zusammenfassung des Ziels des „Bundesverkehrswegeplanes“ (BVWP) 2030 und der Kritik an ihm. 
2. Erklärung, warum wir die Einordnung der „Ortsumfahrung Burghausen“ (OUB) in den „vordringlichen Bedarf“ (VB) nicht überprüfen können.
3. Hinweis auf tatsächliche  infrastrukturelle Verkehrsprobleme in Burghausen.
4. Besprechung der geringen Effizienz dieser OUB. 
5. Darstellung der hohen Kosten finanzieller und sonstiger Art und ihrer zeitlichen Entwicklung.
6. Ökologische Probleme, die auch für die hohen Baukosten verantwortlich sind, werden angesprochen.
7. Jüngere Änderungen im gesetzlichen Bereich werden aufgezeigt.
8. Hier noch die beiden Instrumente, die der BVWP 2030 bereitstellt, mit denen wir diese OUB verhindern möchten, die (fünfjährige) Bedarfsplanüberprüfung und das Planfeststellungsverfahren.

1. Ziel des BVWP 2030 und Kritik
1.1 Was ist das Ziel des BVWP 2030?
In der Zusammenfassung des BVWP 2030 wird in den Überschriften der beiden ersten Absätze „Leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur für reibungslose Mobilität im Personen- und Güterverkehr“ und „Starkes Verkehrswachstum steigert Erhaltungs- und Ausbaubedarf“ genannt. Auch Aspekte der Verkehrssicherheit, des Klima-, Umwelt- und Lärmschutzes werden genannt. Laut einer Prognose, die den Klimawandel und Instrumente dagegen explizit nicht berücksichtigt, soll im Vergleich zu 2010 der Personenverkehr bis 2030 um 12,2% zunehmen, der Güterverkehr sogar um 38%!! Und wie verträgt sich ein Verkehrswachstum mit dem Ziel, den Klimawandel auf 1,5 ° C zu begrenzen? Davon distanziert sich der BVWP 2030 explizit, dafür seien andere Programme 1  BVMP 2030, S. 5: „Für die Senkung der CO2-Emissionen stehen z. B. effizientere nicht-infrastrukturelle Maßnahmen wie eine verbesserte Kraftstoffeffizienz bereit.“  zuständig, die diese Verkehrssteigerung verhindern würden!
Interessant ist, dass der Erhaltungsbedarf an erster Stelle vor Neu- und Ausbau genannt ist! Ergebnisse etwa zu den CO2-Emissionen bestätigen den ungebrochen steigenden Beitrag der „Straße“, den Vorteil von Schiene und Wasserstraße; der Flächenbedarf für „Neubau Straße“ wird 10% des Zieles von 30 ha/Tag ausmachen (auch hier ist der Flächenbedarf pro eingesetzter Geldmenge für die Straße fünfmal höher als für die Schiene)! Ähnliche Verhältnisse für die Zerschneidungswirkung. Der BVWP 2030 betrachtet den Straßen-, Schienen- und Wasserwegeverkehr. 
Neben der Zusammenfassung des BVWP 2030 gibt es das Projektinformationssystem (PRINS, hier die entsprechende Straße suchen), ein Methodenhandbuch, den Umweltbericht, eine „Strategische Umweltplanung“ (SUP), einen Bericht zur „Öffentlichkeitsbeteiligung beim BVWP 2030“ und weitere Schriften. 

1.2 Eine allgemeine Kritik am BVWP 2030
„Selten fiel ein politisches Projekt so aus der Zeit wie der Bundesverkehrswegeplan (BVWP) 2030, …“, so beginnt der erste Satz einer allgemeinen Kritik des BUND am BVWP 2030. Gerade der individuelle Verkehr von PKW und LKW, der nach wie vor ansteigt und als einziger Sektor ungebremst den Klimaeffekt anheizt, wird auch künftig als ansteigend angenommen. Eine Studie speziell zu Autobahnen („Desaster im Dutzend“) zeigt den Wahnsinn auf diesem Sektor auf. Der Klimawandel  ist nicht Thema im BVWP 2030, „da gibt es andere Instrumente“, sondern das Problem, wie dieser zu vermeidende Mehrverkehr ohne Engpässe, Staus schneller als heute zum Ziel kommt. Dafür sollen bis 2030 270 Mrd € ausgegeben werden, 49,3% für Straßenprojekte, 41,6% für die Schiene und 9.1% für Wasserstraßen. Der BUND hat bei der EU-Komission Beschwerde eingelegt und einen Fünf-Punkte-Plan zur Beseitigung der gravierendsten Defizite vorgestellt. Nicht berücksichtigt dabei ist der „kritische Nachholbedarf“ von ca. 39 Milliarden € 2 Diese Summe wird von Verkehrsstaatssekretär Enak Ferlemann (CDU) aufgrund einer Anfrage mehrerer Abgeordneter von Bündnis 90/Die Grünen für den Zeitraum bis 2029 aufgeschlüsselt. SZ vom 23. 2. 2021, S. 15. , die deutlich über der Summe von 4,5 Milliarden € liegen, die dafür bis 2029 zur Verfügung stehen. Derzeit stehen Gelder zur Verfügung  für etwa ein Drittel der Straßenbauprojekte im Vordringlichen Bedarf (VB).
Die fünf wichtigsten Kritikpunkte der BUND-Analyse des „BVWP 2030“ betreffen
1. eine Studie,  die  den Einfluss des Verkehrssektors auf den Klimaeffekt völlig ignoriert,
2. den weiteren Verbrauch von 3 ha Fläche pro Tag allein für Straßenbau,
3. die Beeinträchtigung von ca. 250 Natura-2000 Gebieten,
4. die fehlende Bewertung von Alternativen, die die BVWP-Methodik aber eigentlich einfordert,
5. die geringe Bedeutung der „Bestandssicherung“, obwohl  die BVWP-Methode an erster Stelle „Bestandssicherung“ und dann erst „Aus- und Neubau“ fordert.
Auch das Umweltbundesamt (UBA) hat eine kritische Stellungnahme veröffentlicht. 

1.3 Forderungen nach einer nachhaltigen Verkehrsstudie
Ein ungebremster Klimawandel bedroht alle Bereiche unserer Zukunft. Die „Fridays for Future“-Bewegung, die Wahlprogramme von Bündnis 90/Die Grünen und der Linken sind voll darauf ausgerichtet, der Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes vom 24. 3. 2021 mit der schnellen Reaktion der Regierung, die das Thema aus dem Wahlkampf heraushalten möchte, lassen ein politisches Bündnis nach der Bundestagswahl 2021 zum Kampf gegen den Klimawandel erreichbar erscheinen. 
Dann könnte ein Verkehrsprojekt „Verkehrswende im Zeichen des Klimawandels“ oder „Nachhaltige Mobilität“ anstelle von „BVWP 2030“ mit einer Forderung nach dem vorläufigen Stop aller Straßen-Neu- und Ausbau-Projekte möglich sein.

1.4 Einige Begriffe in dem BVWP 2030
Die folgenden Begriffe sind alphabetisch geordnet und werden kurz erklärt
Bedarfsplanüberprüfung (BPÜ): Die fünfjährige BPÜ ist festgeschrieben und soll für Überprüfungen genutzt werden. 
Bezugs- (= „Ohne-“), Plan- (= „Mit-“) Fall: diese beiden Wortpaare werden für die Fernstraßenprojekte vor und nach der Durchführung der Projekte benutzt. 
Bewertungsmodule (BM): Es gibt vier BM, das zentrale BM – die Nutzen-Kosten-Analyse, die Umwelt- und naturschutzfachliche, die raumordnerische und die städtebauliche Beurteilung.
Erreichbarkeitsdefizit (ED): Im Schienenverkehr ist Burghausen einer von nur wenigen Bereichen in Deutschland mit der schlechtesten Erreichbarkeit („hohes Defizit“); trotz hoher wirtschaftlicher Bedeutung wirkt sich das aber nicht aus! Im Straßenverkehr spielen EDe eine große Rolle; durch die Fertigstellung der Autobahn A94 im Jahre 2019 ist das ED für Burghausen auf der Straße deutlich verbessert. 
Geräuschbelastung (GB): Es wird für die OUB eine innerörtliche  und eine außerörtliche GB bewertet. Laut Kritik des UBA wird die vom UBA vorgeschlagene Monetarisierung für die außerörtliche GB zwar übernommen, aber durch eine fehlerhafte Verwendung durchwegs um ca. 2 Dezibel unterbewertet.
Nutzen-Kosten-Verhältnis (NKV): Als zentrales Instrument wird mit dem NKV für möglichst viele Qualitäten über eine Monetarisierung ein NKV berechnet; damit lassen sich z.B. ein Straßenbauprojekt grob bewerten. 
Projektdossier (PD): Dieser Ausdruck wird alternativ für Projektinformationssystem (PRINS) verwendet. 
Verbindungsfunktionsstufe: Die OUB verbindet die Metropolregion Nürnberg mit Oberzentren (z.B. Oberzentrum Alt-/Neu-Ötting, Burghausen), d.h. sie ist für die OUB 0 bzw. 1. Damit werden „großräumig bedeutsame Projekte“  begründet.
„Vordringlicher“ und „weiterer Bedarf“ (VB, VB-E; WB, WB*): Durch die Bewertungen werden Projekte in diese Bedarfsstufen eingeteilt. VB-E bzw. WB* bedeuten die entsprechenden Bedarfe mit Engpassbeseiti-gung bzw. Planrecht. VB und VB-E soll bis 2030 umgesetzt bzw. begonnen werden. Derzeit ist nur ein Drittel des VB durch vorhandene Finanzen gedeckt.

2. Die Ortsumfahrung Burghausen (OUB) und Einstufung in den Vordringlichen Bedarf (VB)
2.1 Die OUB
Die OUB (Projektnummer: B020-G030-BY-T02-BY) ist zusammen mit der OU-Laufen (B020-G030-BY-TO1-BY) als Teilprojekt von B020-G030-BY bewertet worden; es gibt also keine quantitativen Ergebnisse für die OUB allein sondern nur solche für beide OU zusammen. Das Gesamtprojekt wurde wegen eines hohen NKV als sehr günstig bewertet und landete im Vordringlichen Bedarf (VB); eine Engpassbeseitigung ist damit nicht verbunden, also nicht VB-E, da keine Staus- und Engpässe festgestellt wurden.
Die Trassenverhältnisse bei der Ortsumfahrung in Burghausen versuchen wir in einer PDF-File aufzuzeigen (wenn Sie eine animierte Power-Point-Datei zu diesem Punkt möchten, schicken wir diese Ihnen gerne zu). 

2.2 Wurde die geplante OUB fälschlich in den „Vordringlichen Bedarf“ (VB) eingeordnet?
2.2.1 Der Nutzen-Kosten-Vergleich (NKV)
„Das zentrale Bewertungsmodul stellt der NKV dar, der den Investitionskosten eines Vorhabens alle monetarisierbaren, sprich in Geldeinheiten ausdrückbaren Projektauswirkungen gegenüberstellt – positive wie negative.“ (Zitat aus dem Methodenteil, Einleitung S. III). Mit diesem Nutzen-Kosten-Vergleich wird ein Nutzen-Kosten-Faktor (NKF, Nutzen/Kosten) berechnet; wenn er größer 1 ist, ist der Nutzen größer als die Kosten, entsprechend bei NKF <1. Für OUB und OU-Laufen zusammen ergab sich ein NKF von > 10, d.h. die beiden OU weisen einen großen Nutzen auf, deshalb werden sie in den VB (vordringlicher Bedarf) eingeord-net. 

2.2.2 Wir können diesen NKF nicht überprüfen! Der NKF wurde für die OUB nie gesondert dargestellt sondern immer nur gemeinsam mit den Ergebnissen für die OU-Laufen. Deshalb können wir ihn nicht überprüfen.

2.2.3 Auch die Kosten sind nicht vollständig!
Bezüglich der Kosten sind auch die aufaddierten Kosten für die OUB und die OU-Laufen nicht vollständig, fehlen doch die Kosten für 
	Pirach (Burgkirchen), wo ein Engpass in einem beschrankten Bahnübergang (Bahnstrecke Burghausen – Mühldorf) besteht, 

	für die kurvige und enge Straße zwischen Nonnreit und Leitgering und 

	für die Ortsdurchfahrt mit Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 kmh durch Tittmoning, durch zwei Tore (hier gibt es eine LKW-Umfahrungsstrecke). 


In dem PRINS gibt es dazu keine Projekte, keine Bemerkungen. Die dort notwendigen finanziellen Kosten werden nirgends genannt, ohne die entsprechenden Projekte kann aber von einer Verkehrsverbesserung auf der B20 nicht die Rede sein!
Bezüglich ev. systematisch zu gering berechneter Kosten 3  Die Kosten für den Betrieb des gesamten Fernstraßennetzes durch den Bund sind vom Dezember 2020 bis April 2021 um 30% (400 Mio €) gestiegen, da sie im Dezember 2020 ev. wegen der nötigen Zustimmung im Bundestag zu gering berechnet wurden.   ist ein Vergleich einzelner Autobahnabschnitte interessant, für die 2020 von der Autobahn GmbH i r. Ernst-Josef Spindler
BUND Naturschutz in Bayern e.V.
Kreisgruppe AÖ, Ortsgruppe Burghausen
E-Mail: ernst-josef.spindler@web.de
Am Pulverturm 19
84489 Burghausen   4  Autobahn GmbH 2020: Finanzierungs- und Realisierungsplan 2021 bis 2025, https://www.autobahn.de/fileadmin/user_upload/Autobahn_Finanzierungs-und-Realisierungsplan_2020_11_V16_JB_final.pdf    unabhängig vom BVWP Kosten berechnet wurden; die berechneten Kosten sind zweimal höher als in PRINS!


3. Welche infrastrukturellen Probleme werden im BVWP 2030 für Burghausen quantifiziert?
Interessanterweise werden für den Straßensektor (mit seinem gleichbleibend hohen und sogar zunehmen-den Einfluss auf den Klimaeffekt) an keiner Stelle infrastrukturelle Probleme in Burghausen quantifiziert oder auch nur genannt. 
Im Bereich des Schienenverkehrs, der bei seinem Einfluss auf den Klimaeffekt anerkanntermaßen deutlich günstiger als der Straßenverkehr abschneidet, befindet sich Burghausen aufgrund von Erreichbarkeitsindika-toren in der schlechtesten von vier Bereichen („hohes Defizit“) mit geschätzt weiteren 5% der Fläche in Deutschland; dieses infrastrukturelle Problem ist nicht neu, dass es aber als einziges infrastrukturelles Pro-blem im BVWP 2030 genannt wird, spricht Bände! An keiner Stelle werden für diesen Missstand Abhilfen diskutiert, etwa engere Taktzahlen, Schnellverbindungen, Elektrifizierung oder ähnliches! 
In einer PDF-File haben wir versucht, dieses „hohe Defizit“ in der Erreichbarkeit mit der Bahn zusammenzu-fassen (wenn Sie eine animierte Power-Point-Datei zu diesem Punkt möchten, schicken wir diese Ihnen gerne zu).


4. Die geringe Effizienz der OUB
In der Burgkirchnerstraße gibt es einen hohen Anteil an Quell- und Zielverkehr, sodass die Entlastung durch die OUB gering ist und sich nicht auf den dortigen gehörten Lärm auswirkt. Die OUB bewirkt also keine Lärmreduzierung auf der Burgkirchnerstraße, noch irgendwo sonst in Burghausen. War bis etwa 2015 noch der Lärm als größtes Problem gesehen bzw. gehört worden, verlagerte sich das Ziel der OUB in Richtung Beseitigung von Engpässen; einen Engpass hat die Burgkirchnerstraße aber nie dargestellt. Ein Zeichen dafür ist die Eingliederung dieses Straßenprojektes in VB (und nicht in den VB-E, vordringlicher Bedarf mit Eng-passbeseitigung).

5. Kosten der OUB
In PRINS werden für die OUB Kosten von 21.7 Mio € (Stand 2014) genannt, auch doppelt so hohe Kosten könnten stimmen. In einem PNP-Artikel von 1987 waren die Kosten noch bei „ca. 1 Mio DM“. Grund für die hohen Kosten (PRINS, 2014) ist sicherlich auch die Brücke durch das Lengtal, Priessental.  Natürlich ist zu befürchten, dass die Kosten für die OUB seit 2014 (21,7 Mio € laut PRINS) weiter auf über 36 Mio € ansteigen werden, wenn sich die Kosten ähnlich wie bei der OU-Laufen entwickeln. Bei der OU-Laufen sind laut PRINS die Kosten von 27,5 Mio € (Stand 2014) bis zur Planfeststellung vom Oktober 2020 auf 45,3 Mio € (d.h. um über 65%) angewachsen! 
In jedem Fall müssen auch Optimierungen der Lärmsituation in der Burgkirchnerstraße dazugerechnet werden, die auch mit der OUB notwendig sind, da der Entlastungseffekt für eine hörbare Lärmreduzierung zu gering ist. Falls die OUB gebaut wird, müssen diese Kosten (Tempo 30, Flüsterasphalt, …) von der Stadt bezahlt werden , da die Burgkirchnerstraße dann ja eine Gemeindestraße ist. Ohne eine OUB muss  das Verkehrsministerium für die B20-Kosten aufkommen. 
Die extrem angestiegenen Kosten im Bereich von 40 Mio € lassen übrigens eine frühere Variante als möglich erscheinen, nämlich die Untertunnelung des Hechenberges. Während die jetzige OUB vollständig auf dem Gemeindegebiet Mehring liegt, wo der Gemeinderat die OUB ablehnt, wäre eine Hechenberg-Untertunne-lung auf Burghauser Gebiet realisierbar, wo der Stadtrat mit großer Mehrheit für die OUB ist.


6. Einige ökologische Punkte:
Die Zerschneidung von Natur- oder verkehrsarmen Räumen wird im BVWP 2030 als wichtiges nicht monetarisierbares Kriterium angesehen : Die bisher verkehrsmäßig wenig belastete Fläche (zwischen (nördlich) Burghausen – Emmerting; (westlich) Hohenwart – Burgkirchen; südlich Burgkirchen – Pirach – Burghausen) wird zerschnitten. Dass hier auch ein wichtiger Naturraum zerschnitten wird, zeigen die beiden mindeleiszeitlichen Endmoränen Eschel- und Hechenberg; der Hechenberg war von 1967 bis 1987 ein auf 20 Jahre befristetes LSG (Landschaftsschutzgebiet), das aber 1987 nicht verlängert wurde, weil die Behörden wohl befürchtet haben, dass dieses LSG den Bau einer schon damals diskutierten OUB behindern könnte 5  Der Hechenberg wurde am 1. 12. 1966 vom Kreistag als LSG mit ca. 100 ha Fläche für 20 Jahre beschlossen und war von 1967 bis 1987 ein auf 20 Jahre befristetes LSG, das aber wegen der OUB nicht verlängert wurde. . 
Die Giessstruktur des Priessen- und Lengthales ist geologisch und naturschützerisch einzigartig: Das Lengthal-/Priessenthal – durch die Schmelzwässer der eiszeitlichen Gletscher in den äußersten Moränenring des Eschel- und Hechenberges hindurchgegraben - führt bei Starkregenereignissen für wenige Tage große Wassermengen (= Giess), die im Marktler Forst nördlich des Alzkanals versickern . Ansonsten trocknet die Giess im gesamten Tal aus analog den Wadis in der Wüste, bis auf einige im Giessverlauf tiefer eingegrabene Tümpel, in denen sich eine seltene Wasserfauna entwickelt hat; diese immer wieder durchgespülten „Gumpen“ sind einige der sehr seltenen Primärhabitate für die Gelbbauchunke, da die Fische und Libellenlarven, Fressfeinde der Unken, weggespült werden. Diese Giessstruktur ist der Grund für eine ca. 140 m lange Brücke, auf der die OUB durch das Priessenthal geführt werden soll, die die Kosten der OUB nach oben treibt.
Eine Vielzahl seltener Arten (Fauna, Flora) konnte bei Zählungen, Begehungen etc. festgestellt werden, ….
Versiegelung großer Flächen: Die OUB versiegelt bei 4 km Länge ca. 6 ha fruchtbares Land.

7. Jüngere Änderungen im gesetzlichen Bereich
In einer PDF-File haben wir versucht, einige Gesetze, die den Klimaschutz betreffen, zusammenzufassen (wenn Sie eine animierte Power-Point-Datei zu diesem Punkt möchten, schicken wir diese Ihnen gerne zu).

8. Instrumente im BVWP 2030, den Bau der OUB zu überprüfen.
8.1 Bedarfsplanüberprüfung notwendig!
Schon in der Zusammenfassung zum BVWP 2030 wird die fünfjährige Bedarfsplanüberprüfung (BPÜ) angesprochen 6 Vorwort zum BVWP 2030, S. IV: Zitat „Alle fünf Jahre werden diese dann im Rahmen von Bedarfsplanüberprüfungen auf Aktualität hin überprüft.“ . Bei der jetzigen BPÜ werden z.B. 15 Straßenprojekte, die in der angemeldeten Form unwirtschaftlich sind, erneut überprüft 7  Siehe BVWP 2030 S. 37 im Text und die einzelnen Projekte auf S. 152. . Wenn diese BPÜ dazu genutzt wird, bisher als unwirtschaftlich bewertete Projekte mit neuen Begründungen etc. doch noch besser zu bewerten, muss die BPÜ auch dazu verwendet werden können, den hohen Nutzen-Kosten-Faktor (NKF) der OUB als Grund für die Einstufung in den vordringlichen Bedarf bei einer genügend klaren Begründung ebenfalls zu überprüfen.
Wir haben mehrere Gründe dafür. Dabei müssen alle Punkte für Burghausen einzeln und nicht wie in PRINS als Summe mit denen der OU-Laufen bewertet werden:
1. Die jetzige B20-Teilstrecke erfüllt in teilweise optimierter Form alle Ansprüche einer Bundesstraße; dennoch notwendige Maßnahmen zur Lärmminderung müsste der Bund bezahlen; nach der mit dem Bau einer OUB verbundenen Umstufung in eine Gemeindestraße müsste die Stadt die notwendigen Optimierungen bezahlen; diese Kosten sind natürlich deutlich geringer als die für die OUB.  
2. Wegen des hohen Quell- und Ziel-Verkehrs werden nur knapp 30% des derzeitigen Verkehrs auf die inzwischen knapp 40 Mio € (Stand 2021) teure OUB umgeleitet; zumindest für hörbare Verbesserungen der Lärmsituation ist das aber irrelevant! Auch die Sicherheitssituation wird sich ohne Tempo 30 nicht verbessern.
Deshalb wollen wir auch für die OUB diese BPÜ mit dem Ziel anstoßen, die jetzige, optimierte B20 als Nullversion zu bewerten – was laut BVWP 2030 notwendig ist. Diese jetzige B20 wird seit Jahrzehnten als B20 faktisch genutzt und hätte als Alternative im BVWP 2030 geprüft werden müssen.
Unabhängig davon wird bei der jetzigen BPÜ die künftige Straßenverkehrsentwicklung überprüft, da bisher der Klimaeffekt und weitere Entwicklungen nicht berücksichtigt sind. Und zwar werden alle schon laufenden und wahrscheinlich künftig noch verstärkten Maßnahmen zur Verringerung des Individualverkehrs (CO2-Bepreisung, Berücksichtigung der Verkehrs-dämpfenden Auswirkungen des Home-Office und der Digitalkon-ferenzen etc.) berücksichtigt, die nicht mit der Pandemie verschwinden werden.

8.2 Planfeststellungsverfahren
Das Planfeststellungsverfahren ist ein öffentliches Verfahren, in dem „natürliche Personen“ Einwendungen gegen einen für einen Monat öffentlich aufgelegten Plan einreichen können, und es endet mit einem Planfeststellungsbeschluss. Obige Gründe für eine BPÜ sind sicherlich auch gut für Einwendungen gegen die Planfeststellung.
Für uns interessant ist, dass die Planfeststellung für die OU-Laufen schon seit November 2020 offengelegt ist und wir auf diese Weise schon einmal „üben“ können.
	



